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PRESSEINFORMATION • 09.05.2011 

Gläubigerschutzvereinigung Deutschland e.V. nimmt Stellung zur geplanten Neuregelung 

von Insolvenz-, Sanierungs- und Vergütungsrecht / ESUG-Entwurf kommt in den Bundestag 

Insolvenzverwalter sind zu oft die einzigen Gewinner 

Insolvenzverfahren in Deutschland enden auch wegen der hohen Honorare der Insol-

venzverwalter in den meisten Fällen ohne Geld und sonstiges Vermögen. Das geplante 

neue Gesetz der Bundesregierung geht das Problem der überzogenen Honorare der 

Insolvenzverwalter nicht entschlossen genug an – zu Lasten der Zukunft der betroffe-

nen Firmen, ihrer Gläubiger und des Wirtschaftsstandorts Deutschland.  

Köln. Fast zwei Drittel aller Insolvenzverfahren enden mit einer Quote von 0, die Firmen ver-
schwinden vom Markt und die Gläubiger gehen leer aus. Selbst in den erfolgreicher verlaufen-
den Fällen sind Mini-Quoten von durchschnittlich gerade einmal drei Prozent zu verzeichnen. 
Auch hier steht ein konstruktiver Neuanfang für die betroffenen Firmen meist nicht im Mittel-
punkt der Überlegungen. Gewinner sind aber in jedem Fall die Insolvenzverwalter. Sie kassie-
ren je nach Insolvenzmasse so viel, dass in zwei Dritteln aller Fälle für die Gläubiger über-
haupt nichts übrig bleibt. Fälle wie Karstadt oder Bohlen & Doyen in Aurich aus jüngster Zeit, 
bei denen die Verwalter zweistellige Millionenbeträge einstreichen konnten, sind dabei nur die 
Spitze des Eisbergs.  
Der Vorstandsvorsitzende der Gläubigerschutzvereinigung Deutschland e. V. (GSV), der re-
nommierte Bonner Jurist Professor Dr. Hans Haarmeyer, plädiert deshalb für ein radikales 
Umsteuern. Die Insolvenzverfahren sollen der Maxime „Retten statt Ruinieren“ folgen. Sie 
sollen den „willigen und redlichen Schuldner“ in die Lage versetzen, wieder auf die Füße zu 
kommen und seine Schulden zu begleichen. Der Verwalter muss sein Handeln transparent an 
den Interessen der Gläubiger und der volkswirtschaftlichen Vernunft ausrichten: „Will man den 
fatalen Fehlentwicklungen der letzten Jahre Einhalt gebieten, so muss der Gesetzgeber tätig 
werden und die so genannte Fremdnützigkeit der Insolvenzordnung auch vergütungsrechtlich 
regeln. Nur so schaffen wir eine Sanierungskultur, die den Wirtschaftsstandort Deutschland 
voranbringt. “  
 
Große Chance: Kurskorrektur 2011 durch das ESUG – 
Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen 
Die Insolvenzverwalter verweisen bei der Kritik an ihren teilweise horrenden Honoraren auf die 
„Insolvenzrechtliche Vergütungsverordnung“ (InsVV), in der die Regelsätze festgelegt sind. 
Nach der Analyse des GSV fördert die InsVV jedoch eine schamlose Selbstbedienungsmenta-
lität; ein Bezug zur tatsächlich erbrachten Leistung ist selten nachvollziehbar. Die Kontrolle der 
Gerichte versagt an dieser Stelle vielfach vollständig. 
Im September berät der Bundestag einen Gesetzesentwurf zur Neuordnung des 
Insolvenzverfahrenrechts, das „Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unter-
nehmen“ (ESUG). Es könnte bereits im Frühjahr 2012 in Kraft treten. Haarmeyer begrüßt das 
Vorhaben, stellt aber gerade auch in der Frage der Vergütung der Insolvenzverwalter noch 
großen Nachbesserungsbedarf für den aktuellen Entwurf fest: „Von größter Bedeutung ist eine 
Deckelung der Vergütung. Sie darf in der Regel nicht mehr als ein Drittel der Verteilungsmas-
se betragen.“ 
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Mangelnde Wirtschaftskompetenz ? 
Viele Insolvenzverwalter haben aufgrund der aktuellen gesetzlichen Handhabung kein Inte-
resse, ein Verfahren schnell und konstruktiv zu Ende zu bringen. Haarmeyer erklärt: „Unbe-
dingt notwendig ist daher die Auslagenpauschalen zu senken und sie auf das erste und zweite 
Jahr zu begrenzen. Auch die aktuelle Gesetzesfassung des ESUG führt dazu, dass Verfahren 
allein schon deshalb in die Länge gezogen werden, weil auch die hängenden Akten in der 
Summe erhebliche Einträge garantieren.“ Das Insolvenzverfahren solle laut Gläubigerschutz-
vereinigung möglichst viele Anreize für die Sanierung eines Unternehmens bieten. Er spricht 
sich daher für eine erfolgsbezogene Vergütungsvereinbarung aus.  

Erfolg durch Sanierung ist aber nicht nur eine Frage des guten Willens sondern hat auch viel 
mit der Wirtschaftskompetenz des jeweiligen Insolvenzverwalters zu tun. Dies, so Haarmeyer, 
sei ein weiteres Manko in der gegenwärtigen Situation in Deutschland: „Insolvenzverwalter 
sind zu 95 Prozent weitgehend auf die Insolvenzabwicklung spezialisierte Rechtsanwälte, die 
durch das Gericht bestellt werden. Die Erfahrung aber zeigt, dass kaufmännisch ausgebildete 
Verwalter deutlich bessere Ergebnisse erzielen. Leider orientieren sich die Gerichte hierzu-
lande nur in Ausnahmefällen an den ökonomischen Referenzen des Insolvenzverwalters. Hier 
muss sich dringend Einiges ändern.“ 

Umfassende Stellungnahme der Gläubigerschutzvereinigung 
Auf elf Seiten bewertet der gemeinnützige GSV den ESUG-Entwurf vom 4. März und schlägt 
Verbesserungen vor. Die Stellungnahme ist ab sofort als PDF-Dokument auf der Webseite 
www.gsv.eu downloadbar. Sie stellt zehn Punkte besonders heraus und macht dazu Formulie-
rungsvorschläge:  

1. Konzentration durch Professionalisierung 

2. Zulässigkeitshürden senken 

3. Keine Zwei-Klassen-Unternehmen und keine die Unabhängigkeit gefährdende Instituts-
verwaltung! Anreize und Optionen schaffen! 

4. Aktives Vorschlagsrecht und schnelle Beteiligung der Gläubiger 

5. Schnelle Eröffnung und schneller Einstieg in die Sanierung 

6. Eigenverwaltung nur mit objektiven Zugangskritierien – keine Eigenverwaltung ohne Quo-
tengarantie 

7. Stärkung des Planverfahrens – kein Zugang ohne Quotengarantie 

8. Entstigmatisierung des Insolvenzverfahrens 

9. Strukturveränderung der Vergütung in Insolvenzverfahren 

10. Insolvenzverschleppung stoppen durch Verzicht auf Kostendeckung 
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